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(3) Die Tätigkeit als Generallieferant können nur die 
Betriebe ausüben, die im „Register der Projektierungs
einrichtungen“ der Staatlichen Plankommission einge
tragen sind. Der Einsatz weiterer Generallieferanten 
wird durch den Volkswirtschaftsrat festgelegt.

(4) Der VEB INEX Berlin ist Generallieferant für 
den Export von Industrieanlagen, für deren Errichtung 
eine Bildung spezialisierter Generallieferanten aus 
ökonomischen Gründen nicht zweckmäßig ist. Der VEB 
INEX Berlin ist Zentralstelle für die Koordinierung 
und Lösung von Grundsatzfragen des Exportes von In
dustrieanlagen und für die Koordinierung der Arbeit 
der zentralen Baustäbe im Ausland, ohne die Verant
wortung anderer Generallieferanten einzuschränken. 
Der VEB INEX Berlin ist dem Volkswirtschaftsrat un
mittelbar unterstellt und bei Durchführung dieser 
Aufgaben den Vereinigungen Volkseigener Betriebe 
gleichgestellt.

§ 8

Außenhandelsunternehmen

(1) Die mit dem Export von Industrieanlagen beauf
tragten Außenhandelsunternehmen sind imRahmen ihrer 
Planaufgaben verantwortlich für die Sicherung des Ab- 
sa'zes der Anlagen und den Abschluß der Exportver
träge mit höchstem volkswirtschaftlichen Nutzeffekt.

(2) Hauptaufgaben der Außenhandelsunternehmen 
sind:

— die perspektivische und operative Markt-, Bedarfs
und Preisforschung;

— der Aufbau zweckentsprechender Absatzorgani
sationen auf den Außenmärkten;

— die Ausarbeitung der komplexen Absatz
programme und die Realisierung der darin festge
legten Aufgaben des Außenhandelsunternehmens;

— die aktive Marktbearbeitung durch gezielte Wer
bung. Verkaufsreisen und Verkaufsausstellungen;

— die Ausarbeitung und der Abschluß der Export
verträge.

(3) Die Außenhandelsunternehmen haben ihre Auf
gaben in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Vereinigungen Volkseigener Betriebe und Generalliefe
ranten zu erfüllen. Sie haben Koordinierungsvereinba
rungen mit den Vereinigungen Volkseigener Betriebe 
abzuschließen, in denen insbesondere

— die Mitwirkung der Industrie bei der Markt- und 
Bedarfsforschung, der Werbung, der Organisierung 
des Absatzes,

— die Lieferungen und Leistungen entsprechend dem 
international üblichen Niveau,

— die Termine für den Abschluß von Verträgen,

— die ökonomischen Beziehungen zwischen den 
Außenhandelsunternehmen und den Generalliefe
ranten,

— die Sicherung des Projektierungs- und Produk
tionsvorlaufes,

— die materielle Sicherstellung des Kundendienstes, 
insbesondere der Ersatzteilversorgung,

zu regeln sind.

III.
Grundsätze für die Durchführung des Exportes 

von Industrieanlagen

§9
Exportreifc, Weltmarktfähigkeit

(1) Beim Export von Industrieanlagen ist insbeson
dere die Projektierung und Lieferung von exportreifen 
weltmarktfähigen Anlagen durchzusetzen, die folgende 
Anforderungen erfüllen:

1. Weltniveau in bezug auf Leistungsfähigkeit, Funk
tionssicherheit, Lebensdauer, Kosten und Renta
bilität der Anlage;

2. Sicherung der Marktfähigkeit durch optimale An
passung der Anlage an die Verhältnisse des aus
ländischen Standortes (Bedarf, Rohstoff- und Ener
gieversorgung, Arbeitskräfte usw.), Patentreinheit, 
international übliche Projektierungs- und Liefer
zeiten, wirksamer Kundendienst sowie zweckmä
ßige Anpassung an die kommerziellen und 
Marktbedingungen;

3. Eignung für die Herstellung von Erzeugnissen mit 
hoher Qualität (Funktionsfähigkeit, Leistung, 
Formgebung, Lebensdauer usw.) und geringem 
Kostenaufwand.

(2) Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe, in de
ren Bereich Industrieanlagen für den Export herge
stellt werden, haben die Anforderungen an die Export
reife und Weltmarktfähigkeit der Anlagen in Abstim
mung mit dem Deutschen Amt für Meßwesen und Wa
renprüfung zu konkretisieren und systematisch durch
zusetzen.

(3) Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe haben 
über die Exportreife der in ihrem Bereich hergestellten 
Industrieanlagen zu entscheiden.

(4) Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe und die 
Wirtschaftsräte der Bezirke, deren nachgeordnete Be
triebe Lieferungen und Leistungen für den Export von 
Industrieanlagen als Nachauftragnehmer durchführen, 
sind für die Exportfähigkeit dieser Lieferungen und 
Leistungen verantwortlich.

§ 10

Vorbereitung und Abschluß der Exportverträge

(1) Die Vorbereitung und der Abschluß von Export
verträgen sowie die Klärung der Zweckmäßigkeit der 
Bearbeitung von Anfragen ausländischer Interessenten, 
haben durch die zuständigen Außenhandelsunterneh
men in Abstimmung mit den Generallieferanten zu er
folgen.

(2) Die Generallieferanten sind verpflichtet, entspre
chend den Markterfordernissen Anlagenprospekte und 
technische Informationen zur Werbung und zur Infor
mation der ausländischen Partner in den üblichen Han
delssprachen auszuarbeiten.

(3) Die Generallieferanten sind verpflichtet, im Auf
trag der Außenhandelsunternehmen verbindliche Ange
bote in der geforderten Handelssprache in konkurrenz
fähigen Fristen auszuarbeiten.


